
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 43 (1927)

Heft: 24

Artikel: Gegen den unlautern Wettbewerb

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-582000

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-582000
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Sir. 24 «un»)», .geitmtg („SRetftetblatH 291

fetner guten ©rabition eigen fein fott, fonbern catch bem
inbuftrleüen ©rjeugniS, ber Maffenware, bte man fonft
al§ im Punbe mit blofjem ©djetnwefen, mit Porfäu-
fdjung cor ©amhaftigleit unb innerem Sßert fte^enb
erachiet.'i@etm eS geht nicht an, baß man bie Menfdh*
hett in jwei Raufen teilt, einen fleirien, wohthubenben,
ber mit oornehmen ©rjeugniffen beS ÄunfthaubwerlS
bebaut wirb, unb ben großen, ber fleh mit lieblos unb
geöanlenloS ^ingefi^leuberten Qnbufirieartifeln Begnügen
muß. @s liegt aber im SBefen ber ©adje, baß man ber
Mafchine ©ewalt antut, menn man fie zwingt, ©djunb
herootpbringen; ihr eigenfieS SBefen ift Qualität, frei-
lieh eine foldje non mehr nerftanbeSmäßiger als gefühl»
»oßer 2Crt.

©8 ergibt ftdj barauS, baß bie neue gorrn non hö<h=

fter ©tnfac^bett fein muß, ein reiner SluSbrud ber Pe>

bütfniffe, bte fte p erfüllen l)at. Sticht baS Pomphafte,
bas Monumentale, mie man eS noch oor menigen gah»
ren nannte, entfpricht ber SBahrhaftiglelt unb bem Im
ftanb beS beutigen Menfchen, fonbern nur ba§ 9lnfptuch§*
lofe, ba§ legten ©nbeS ©elbftoerftänbtiehe, 9ltc|i mehr
im Ornament liegt für uns baS ©tilooße — Ijter lag ja
ber große Qrrtum beS QugenbfiileS — fonbern in ber
Slbgellärthelt, bem SBiberfprudhSlofen, bem ©runbfäß»
liefen, baS bis inS Äletnfie hinein ftch feïbft bleibt.

©iefe ©dhaffenSwetfe fdfjetnt me^r bem SBefen beS

Ingenieur! als bem beS iüttfflerS p entfpre^en. Sie
liegt aber mehr im gefamten ©etilen unferer 3^tt als
bem einer bloßen PerufSllaffe begrünbet. ©enn es ift
nos^ nidEjt lange Ijer, feit ftch auch ber Ingenieur über
biefe ©inge flat geworben ift; noch oor wenigen $ah
ren haben bie Ingenieure ihre |)oc|bauten mit ®chieß=
fd&arten unb anberem romantif^em Sîram auSgeftattet
unb ei wirb nicht leidet feftpfteflen fein, wer ben fadj=
litten Qngenieurftil perft erfaßt hat; otelleic^t waren
eS gar Érehitelten unb anbete Sünftler. Qntmethin
lommt eS manchem oor, baß ftch ber Sünftler ber 2lff
abfäge, auf bem er fißt, wenn er ftc§ p biefer f^lid^ten
©ac|lichfett belennt; benn bis jeßt war er ja nur pm
©elorleren ba unb nun miß er felber ba§ Unbelorierte.

Iber gerabe bas Unbelorierte lann nur som Äünft
1er geftaltet werben. Perfucïjt man feine [form ohne
©inn für proportion unb innere ©efeßmäßigleit, ohne
greube am SluSbrucfSooßen, an ber gatbe, an ber
Schönheit beS ©topfen p ßhaffe«, fo îann nichts
anbereS ßerauSfommen, als baS ^aßle, als etwaS, ba§
beziehungslos p unferem Seelenleben baftetjt. Unb ba<

bei befiehl bie anbete flippe, baß £>immel§fiütmer nicht
mehr fchlidhte ®ebraueh§gegenftänbe, fonbern an ihrer
©teße $heoremeformen unb Slbftraltionen auf bie Peine
fießen woßen unb bamit bie auf bem Poben gefunber
Pernunft erwadhfene Pewegung lächerlich matten unb
eine SRealtion bagegen oorbereiten.

Bloch bleibt bem Äünfiter auch Bei fc|lichiefien gor--
men beS ^auSrateS unb beS übrigen SebenSbebarfeS ge=

rag p tun übrig. Qüt ber hellen SBohnung, wie ftepn»
fere 8®it erfirebt f(|on auS gefunbheitli^en ©rünben
erftreben mu|, foß bie garbe Sringertn ber SebenSs

freube fein, bie garbe beS eblen Materials an [ich, ^olj,
Seinwanb, SBoüe, ©eibe, Metaü, bie garben ber Sape-
ten unb infirme, ^ier ift ©elegenheit» bie ewig neue
Harmonie ju fu<|en, eine Feinheit, bie etwaS Peglül»
lenbeS hßt unb bte aße ®lnge abelt, wellte einen inne=

ren SBert befiben. |)ter hat audi bie Sünfiletin ein ge=

midjtigeS SBort mitpreben; waS in ben legten fahren
an ©tidtereien unb ^anbwebereten gefchaffen worben ift,
lann eine SBegleitung p ben herrlidsfien ©lugen fein,
bie ben SBeg au«h in bie einfachfte ©tube finben werben.

©er SBerfbmib wirbt für PerftänbniS folder ©inge
in aßen Greifen unfereS Polles. Unb eS ift ihm babei
nicht nur Barum p tun, lufträge für feine Mitglleber
p erhalten, fo fehr fte beren bebürfett. @S hanbelt ftch

für ihn namentlich barum, ba| bie Menfdjen in eine

Umgebung gefteßt werben, bie ihr ©etilen Hart, ihre
Blufrichtigieit förbert ihre SebenSfreube erhöht- Stiemanb
lann inmitten non goßfiftlaten unb minberwertigen @r=

jeugniffen leben, ohne baß feine Seele barunter nicht
•Schaben leibet, ©ie ©ewolpheit, ©uteS unb ©dple^teS
auc| in ber ffunft beS SißtagS p unterfdgeiben ift bem
©enlen an unb für [ich fötberlidj unb bem ©efühMeben
noch ntehr. 3Bte bie PJetlbunblünftler arbeiten, unb ce»

fonberi biejenigen ber Ortsgruppe Pafel, ift jebem wohl»
befannt, ber i|re PerlaufSfteße am Münfterberg auf=
fucht. ©ort wirb mit Söerlen unb nicht btog mit SBor»
ten geworben.

Seat« In »itMertt !Bötir#fri.
©ie ruelften Santone oerfügen über hlnreidjenbe polijei»

unb firafrechtltche Mittel gegen ben unlautetn SBeitbe*
werb, bie namentlich bem Publifum auSgebehnten ©c|uh
gegen unreeßeS ©efdjaftSgebaren bieten. Meniger ooß«
lommen geftaltet ftch tnbeffen ber ©chuh ber ©e»
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seiner guten Tradition eigen sein soll, sondern auch dem
industriellen Erzeugnis, der Massenware, die man sonst
als im Bunde mit bloßem Scheinwesen, mit Vortäu-
schung vor Dauerhaftigkeit und innerem Wert stehend
erachtet.ÄTena es geht nicht an, daß man die Mensch-
heit in zwei Haufen teilt, einen kleinen, wohlhabenden,
der mit vornehmen Erzeugnissen des Kunsthandwerks
bedacht wird, und den großen, der sich mit lieblos und
gedankenlos hingeschleuderten Jndustrieartikeln begnügen
muß. Es liegt aber im Wesen der Sache, daß man der
Maschine Gewalt antut, wenn man sie zwingt, Schund
hervorzubringen; ihr eigenstes Wesen ist Qualität, frei-
lich eine solche von mehr verstandesmäßiger als gefühl-
voller Art.

Es ergibt sich daraus, daß die neue Form von höch-
ster Einfachheit sein muß, ein reiner Ausdruck der Be-
dürfniste, die sie zu erfüllen hat. Nicht das Pomphafte,
das Monumentale, wie man es noch vor wenigen Iah-
ren nannte, entspricht der Wahrhaftigkeit und dem An-
stand des heutigen Menschen, sondern nur das Anspruchs-
lose, das letzten Endes Selbstverständliche. Nicht mehr
im Ornament liegt für uns das Stilvolle — hier lag ja
der große Irrtum des Jugendstiles — sondern in der
Abgeklärtheit, dem Widerspruchslosen, dem Grundsätz-
lichen, das bis ins Kleinste hinein sich selbst bleibt.

Diese Schaffensweise scheint mehr dem Wesen des
Ingenieurs als dem des Künstlers zu entsprechen. Sie
liegt aber mehr im gesamten Denken unserer Zeit als
dem einer bloßen Berufsklaste begründet. Denn es ist
noch nicht lange her, seit sich auch der Ingenieur über
diese Dinge klar geworden ist; noch vor wenigen Iah
ren haben die Ingenieure ihre Hochbauten mit Schieß-
scharten und anderem romantischem Kram ausgestattet
und es wird nicht leicht festzustellen sein, wer den fach-
lichen Jngenieurstil zuerst erfaßt hat? vielleicht waren
es gar Architekten und andere Künstler. Immerhin
kommt es manchem vor, daß sich der Künstler der Ast
absäge, auf dem er sitzt, wenn er sich zu dieser schlichten
Sachlichkeit bekennt; denn bis jetzt war er ja nur zum
Dekorieren da und nun will er selber das Undekorierte.

Aber gerade das Undekorierte kann nur vom Künst-
ler gestaltet werden. Versucht man seine Form ohne
Sinn für Proportion und innere Gesetzmäßigkeit, ohne
Freude am Ausdrucksvollen, an der Farbe, an der
Schönheit des Stofflichen zu schaffen, so kann nichts
anderes herauskommen, als das Kahle, als etwas, das
beziehungslos zu unserem Seelenleben dasteht. Und da-

bei besteht die andere Klippe, daß Himmelsstürmer nicht
mehr schlichte Gebrauchgegenstände, sondern an ihrer
Stelle Theoremeformen und Abstraktionen auf die Beine
stellen wollen und damit die auf dem Boden gesunder
Vernunft erwachsene Bewegung lächerlich machen und
eine Reaktion dagegen vorbereiten.

Noch bleibt dem Künstler auch bei schlichtesten For-
men des Hausrates und des übrigen Lebensbedarfes ge-
nug zu tun übrig. In der hellen Wohnung, wie sie.un-
sere Zeit erstrebt, schon aus gesundheitlichen Gründen
erstreben muß, soll die Farbe Bringerin der Lebens-
freude sein, die Farbe des edlen Materials an sich, Holz,
Leinwand, Wolle, Seide, Metall, die Farben der Tape-
ten und Anstriche. Hier ist Gelegenheit, die ewig neue
Harmonie zu suchen, eine Reinheit, die etwas Beglük-
kendes hat und die alle Dinge adelt, welche einen inne-
ren Wert besitzen. Hier hat auch die Künstlerin ein ge-
wichtiges Wort mitzureden; was in den letzten Jahren
an Stickereien und Handwebereien geschaffen worden ist,
kann eine Wegleitung zu den herrlichsten Dingen sein,
die den Weg auch in die einfachste Stube finden werden.

Der Werkbund wirbt für Verständnis solcher Dinge
in allen Kreisen unseres Volkes. Und es ist ihm dabei
nicht nur darum zu tun. Austräge für seine Mitglieder
zu erhalten, so sehr sie deren bedürfen. Es handelt sich

für ihn Namentlich darum, daß die Menschen in eine

Umgebung gestellt werden, die ihr Denken klärt, ihre
Aufrichtigkeit fördert, ihre Lebensfreude erhöht. Niemand
kann inmitten von Fallsifikaten und minderwertigen Er-
zeugntffen leben, ohne daß seine Seele darunter nicht
Schaden leidet. Die Gewohnheit, Gutes und Schlechtes
auch in der Kunst des Alltags zu unterscheiden ist dem
Denken an und für sich förderlich und dem Gefühlsleben
noch mehr. Wie die Werkbundkünftler arbeite», und be-

sonders diejenigen der Ortsgruppe Basel, ist jedem wohl-
bekannt, der ihre Verkaufsstelle am Münfterberg auf-
sucht. Dort wird mit Werken und nicht bloß mit Wor-
ten geworben.

Keße» hen »nlintern WettSewert.
Die meisten Kantone verfügen über hinreichende polizei-

und strafrechtliche Mittel gegen den unlautem Wettbe-
werb, die namentlich dem Publikum ausgedehnten Schutz
gegen unreelles Geschäftsgebaren bieten. Weniger voll-
kommen gestaltet sich indessen der Schutz der Ge-
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fchäftileute »or unlauteren Kon Eurrenten.
Per »erjagen laut „9lat. gtg." bie Grefte bet Kantone,
feitbem öai einheitliche SBirtfd^aft§gebtet Oer ©öhroetj
nac| langwierigen kämpfen oerwirtlicht werben tft. ®ie
Konkurrenz ift interfantonal geworben, bie gefe^ücbe 5Re=

gelang muf? batum and? interfantonal Kerben. Unreb«
liehe ©ewerbetretbenbe fönnen, wenn ein Kanton »er*
einjelt »orgelt, einfach in einen Diadjbarfanfon mit weniger
fiten gen Vorfcpiftett Rieben unb »on bort au§ ihren Kon«
furrenten bai Seben fauer machen. ®ie Sailer £>anbel§
fammet fiat feinergeit in einem ©utachten treffenb auf
biefe Wifsfianbe ^ingemiefen. ©emerbeoerbanb, $anbel§«
unb 3nbuftrie»erein unb anbete Sntereffenien haben an«

gefic|i§ folder Qufonoenienjen gefordert, ba£ bet S unb
eingreife unb mit einheitlichem ©efeh gegen ben
unlauteren Wettbewerb in bet ganzen ©djmeii ©teflung
nehme. Audj bte ©atfadje, bafj ber jioilrechitiehe ©chuh
etbgenoffifdj ift, reimt [ich fehlest mit ber fantonalen
Vielaefialtigfeit ber firafree^tli^en ©anfiionen.

9iun legt ber Betner Vrioatbojent D. 91. ©ermann
in feinen „Vorarbeiten pr eibgenöffifcljen ©ewerbegefeh«
gebung" einen beachtenswerten, jitrifiifch fdjarf burch«
bauten unb fachlich fefi futtbierten ©ntwurf ju einem
BunbeSgefeh gegen ben unlauteren Wettbewerb »or.
Unlautere Konfurreng ift fteti eine grage bei ©atbe«

fianbei, relatio, unbeftimmt, faum auf einen ©eneral«
nennet p bringen. Au§ ben @cf)mterigfeiten, eine aß«

gemeine ©efinttion p ftnben, »erfuc^t ©ermann mit ber
Umfchretbung ßerauSpfornmen, baff unlauierer Wettbe«
werb ein ben ©run'ofätjen »on ©rar unb ©lauben miber«
fpredjenbei Vergolten einei ©ewerbetreibenben fei, ge-
eignet, ben ©ewerbebetrieb einei Konfurrenten p beetn«

trächtigen, ©er ©ntwurf pm @efe§ erflärt foldjeS Ver«
galten ali wiberrechtlieh unb nennt ali tppifdje Suffe«
rangen unlauteren Wettbewrbei: bie Vermenbung »on
©efchäftSnamen unb Unterf^eibungijeid|eti, bie geeignet
finb, Verwechslungen mit ben Waren ober Seiftungen
einei WiibemerberS Ijetbetpführen. gerner unrichtige
unb irreführenbe Behauptungen, bie geeignet ftnb, Wit*
bewerbet in ben Singen ber Kunbfchaft hwabpfepn ober
ihrenfKrebit ober iljreniBetrteb p gefähtben. überbiei bie
Verleitung »on Angefaßten einei Konfurrenten pm Verrat
»on ©efepftögeheimniffen ober anberweitigem Vertrauend
miprauch, fowte bie Verwertung folgen WiPraudjeS.
Perser gehören weiter unrichtige unb irreföhrenbe Angaben
über bie eigenen Waren ober Seiftungen ober ©efchäfti^
»erhältniffe, bie geeignet fmb, ben Anfleht einei befon«
beri günftigen Angebots h^oorprufen, unb enbltdh Be«

ftechung »on Angefießten einei ©efdjäftS p bem Swedf,
bei beffen Befteßimgen ober Aufträgen »or ben Witbe«
werbern beoorpgt p werben.

©ai ftnb gewiffe h^oorftedhenbe ©ppen unlauteren
Wettbewerbes. Unerfcf)öpfliih finb jebodj bie gormen;
fafi jeber ©ag bringt beren neue. ©te brauchen nicht
immer gegen beftimmte Konfurrenten gerietet p fein,
©ine flüchtige Beobachtung ber WirHithfeit lehrt, bafi jte
gar oft aßgemein fdjäbigenben ©harafter haben. ©ai
führt natürlich pt Konfequenj, bah bai ©efeh feben
Konfurrenten pr Klage ermächtigen tnufj, gleichviel, ob
ber unlautere Wettbewerb bireft gegen ihn gerichtet ift
ober nidEjt. AnbererfeitS wieberum foß bai ®efe| auch
nur ©ehuh gewähren gegen Verhalten unb ^anblungS«
weife »on Konfurrenten, nicht etwa gegen ^anblungen
©ritter, j. V. gegen Krebitfepbigung burdh persönliche
©egner ober burih unpfrtebene Kunben u. bergl.

©er »orliegenbe ©efepSenirourf con ®r. ©ermann
fiep eine Diethe ftrafrechtlicher ©anftionen »or,
burdj bie ber unlautere Wettbewerb je nach ber Schwere
bei einzelnen ©atbeftanbeS gefühnt wirb, ©runbfafs bleibt
aber immer, bah ei fi<h um ein AntragSbeltft hanbelt :

nur wenn ein Konlurrent ober ein BerufSoerbanb flagt,
fann ein gerecht liehei Verfahren gegen bie gehlbaren ein«

geleitet werben. Sunächft fann ©tnfteßung bei unlau«
teren ©efchäftigebareni unb Bejeftigung bei recpSmib«
rigen SufianbeS geforbert werben, felbft wenn fen Be=

Itagten bireft fein Vetfdjulben treffen foßte. Vefteht ber
unlautere Wettbewerb in ber äuffteßung ober Verbrei«
tung unptreffenber ober irrefühtenber Behauptungen, fo
fann auch auf beten Dtichtigfießung geflagt werben. Bei
Vetfcfjulben ift ber ©äter auherbem pm ©rfah bei bat«
aui ermachfenen ober »tefleicht noch eintretenben ©^abeni
»erpflichtet. ©ntfpringt ber miberrechiltchen ^»anblung
ein ©ewinn, fo ift btefer in er fier Stute pt ©ntfdhäbi«
gung p »ermenben. èa«belt ber ©äter aber mit bem
bireften Vorfah, Konfurrenten Schaben ppfügen, fo ift
er auf Eintrag einei Klageberedhtigten mit Buhe »on
bretpg bii jehntaufenb granfen p beftrafen. Dtüäfäßige
fönnen überbiei mit ©efängnti »on acht ©agen bii p
jwei fahren beftrafi werben. 3fn fchweren gäßen ift
ber ©äter auf Intrag bei Berufioerbanfeei pbem für
ein bii fünf fphre »on ber felbfiänbigen Sluiübung bei
Berufei auipfchltehen. Iii fehr wirffamei Wittel im
Kampf gegen ben unlauteren Wettbewerb ift wetter bie

WögltcftMt einer Vaöüfation bei gerichtlichen Urteils
»orgefehen.

©ai ungefähr wären bte ^saupigrunbfähe bei »or«
liegenben ©efepientwurfei, ber überbiei guftänbigfeiti«
fragen u. bergl, fowte gragen ber Haftung bei ®efc|äfti«
herrn für bte Éngefteflten unb ber greffe für publizierte
Witterungen ju regeln »erfu^t. Qntereffant erfepint
uni auch eine Beftimmung, ber pfolge ber Bunb eine

Verorbnnng über bai 9lui»erfaufiwefen für aße btejenigen
Kantone erlaffen foß, bte bafür ni^t bereiti eigene Dlormen
aufgefteflt haben.

®te Bunbeigefehgebung gegen ben unlauteren Weit«
bemetb ift zweifellos brin glich ia biefer Seit, ba bie
Schärfe bei Konfutrenjfampfei unb gefchäftlidhe ©chwte«
rigfeiten ben unlauteren Wettbewerb ganj befonberi be«

günftigt haben. ®r. ©ermanni ©ntwurf ift In amtlichem
Auftrag aber ohne amtliche ^Richtlinien »erfap unb ben
juftänbigen Bunbeibehöcben unterhrettet warben. Unferei
©radhteni hält er [ich in bemjenigen Dlahmen, ber feine
aflgemetne Innehmlichfeit ermöglichen bürfte.

§i (öivllülfijc
(ftorreipotibenj.)

Im 10. September würbe bie ft. gaßtfdje ©ewerbe«
unb Snbujtrteauifteßung eröffnet, bie bii pm 2. DEtober
bauern wirb, ©te ©röffnung würbe eingeleitet burch
einen mächtigen geftumpg, ber befonberi ber ©arftel«
lung heimifcher ©ebräudhe aui bem Kauton galt, ©rächten,
pchjetten, Wimmetfuhren, gipetfjenen, ilpfahrten, eine
Abteilung ©ticterei unb ©riïofagen, wedhfelten ab mit
ben grtnfenben graben ber befonberi im ©t. ©afler
Dberlanb noch heimifd^en ^o!zlar»en«©chniher.

®ie groh angelegte 9luifteßung oertritt in ihren ein«

jelnen Abteilungen bte Sanbwirtpaft, ©artenbau, @e«

werbe, Qnbufirte unb Kunft; jte umfap im ganjen 18
©ebäube. Wie bei einem Kunftmerfe otel Wert auf bie

Umrahmung gelegt wirb, fo hat man auch la ©t. ©aßen
ben Auifteßungiräumen gröhtmöglpe Aufmerffamfeit
gefcljenft. ®ie mächtigen |>aßen ftnb praftifdh unb auch

»on fünftlerifcher ©eite fefr bemunberniwert, ©urdh bte

überbachung mit Baumwofltüchern ober einem farbigen
©toff finb bte jôafien aße gut belichtet, garbenbuftig ifi
ber Woberaum, h?ß unb fauber bte Diahrungimittelhaß«/
mit ©toff häbfdh auigefchlagen ber Sftaum für ©ejtilita
buftrie, fälter unb fachlicher ber für ben Wafchtnenbau ufn).
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schästsleut« vor unlauteren Konkurrenten.
Hier versagen laut „Nat. Ztg." die Kräfte der Kantone,
seitdem das einheitliche Wirtschaftsgebiet der Schweiz
nach langwierigen Kämpfen verwirklicht worden ist. Die
Konkurrenz ist interkantonal geworden, die gesetzliche Re-
gelang Muß darum auch interkantonal werden. Unred-
liche Gewerbetreibende können, wenn ein Kanton ver-
sinzelt vorgeht, einfach in einen Nachbarkanton mit weniger
strengen Vorschriften ziehen und von dort aus ihren Kon-
kurrenten das Leben sauer machen. Die Basler Handels-
kammer hat seinerzeit in einem Gutachten treffend aus
diese Mißftände hingewiesen. Gewerbeoerband, Handels-
und Jndustrieverew und andere Interessenten haben an-
gestchts solcher Jnkonvenienzen gefordert, daß der Bund
eingreife und mit einheitlichem Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb in der ganzen Schweiz Stellung
nehme. Auch die Tatsache, daß der zioilrechtliche Schutz
eidgenössisch ist, reimt sich schlecht mit der kantonalen
Melgestaltigkeit der strafrechtlichen Sanktionen.

Nun legt der Berner Privatdozent O. A. Germann
in seinen „Vorarbeiten zur eidgenössischen Gewerbegesetz-
gsbung" einen beachtenswerten, juristisch scharf durch-
dachten und sachlich fest fundierten Entwurf zu einem
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor.
Unlautere Konkurrenz ist stets eine Frage des Tatbe-
standes, relativ, unbestimmt, kaum auf einen General-
nenner zu bringen. Aus den Schwierigkeiten, eine all-
gemeine Definition zu finden, versucht Germann mit der
Umschreibung herauszukommen, daß unlauterer Wettbe-
werd ein den Grundsätzen von Treu und Glauben wider-
sprechendes Verhalten eines Gewerbetreibenden sei, ge-
eignet, den Gewerbebetrieb eines Konkurrenten zu beein-
trächtigen. Der Entwurf zum Gesetz erklärt solches Ver-
halten als widerrechtlich und nennt als typische Auße-
rungen unlauteren Wettbewrbes: die Verwendung von
Geschästsnamsn und Unterscheidungszeichen, die geeignet
find, Verwechslungen mit den Waren oder Leistungen
eines Mitbewerbers herbeizuführen. Ferner unrichtige
und irreführende Behauptungen, die geeignet find. Mit-
bewerber in den Augen der Kundschaft herabzusetzen oder
ihrenMedit oder ihrsu Betrieb zu gefährden, überdies die
Verleitung von Angestellten eines Konkurrenten zum Verrat
von Geschäftsgeheimnissen oder anderweitigem Vertrauens-
mißbrauch, sowie die Verwertung solchen Mißbrauches.
Hierher gehören weiter unrichtige und irreführende Angaben
über die eigenen Waren oder Leistungen oder Geschäfts-
Verhältnisse, die geeignet sind, den Anschein eines beson-
ders günstigen Angebots hervorzurufen, und endlich Be-
stechung von Angestellten eines Geschäfts zu dem Zweck,
bei dessen Bestellungen oder Aufträgen vor den Mitbs-
werbern bevorzugt zu werden.

Das find gewisse hervorstechende Typen unlauteren
Wettbewerbes. Unerschöpflich sind jedoch die Formen;
fast jeder Tag bringt deren neue. Sie brauchen nicht
immer gegen bestimmte Konkurrenten gerichtet zu sein.
Eine flüchtige Beobachtung der Wirklichkeit lehrt, daß sie

gar oft allgemein schädigenden Charakter haben. Das
führt natürlich zur Konsequenz, daß das Gesetz jeden
Konkurrenten zur Klage ermächtigen muß, gleichviel, ob
der unlautere Wettbewerb direkt gegen ihn gerichtet ist
oder nicht. Andererseits wiederum soll das Gesetz auch
nur Schutz gewähren gegen Verhalten und Handlungs-
weise von Konkurrenten, nicht etwa gegen Handlungen
Dritter, z. B. gegen Kreditschädigung durch persönliche
Gegner oder durch unzufriedene Kunden u. dergl.

Der vorliegende Gefttzesentwurf von Dr. Germann
sieht eins Reihe strafrechtlicher Sanktionen vor,
durch die der unlautere Wettbewerb je nach der Schwere
des einzelnen Tatbestandes gesühnt wird. Grundsatz bleibt
aber immer, daß es sich um ein Antragsdelikt handelt:

nur wenn ein Konkurrent oder ein Berufsverband klagt,
kann ein gerichtliches Verfahren gegen die Fehlbaren ein-
geleitet werden. Zunächst kann Einstellung des unlau-
teren Geschäftsgebarens und Beseitigung des rechtswid-
rigen Zustandes gefordert werden, selbst wenn Ren Be-
klagten direkt kein Verschulden treffen sollte. Besteht der
unlautere Wettbewerb in der Ausstellung oder Verbrei-
tung unzutreffender oder irreführender Behauptungen, so

kann auch auf deren Richtigstellung geklagt werden. Bei
Verschulden ist der Täter außerdem zum Ersatz des dar-
aus erwachsenen oder vielleicht noch eintretenden Schadens
verpflichtet. Entspringt der widerrechtlichen Handlung
ein Gewinn, so ist dieser in erster Linie zur Entschädi-
gung zu verwenden. Handelt der Täter aber mit dem
direkten Vorsatz, Konkurrenten Schaden zuzufügen, so ist
er auf Antrag eines Klageberechtigten mit Buße von
dreißig bis zehntausend Franken zu bestrafen. Rückfällige
können überdies mit Gefängnis von acht Tagen bis zu
zwei Jahren bestraft werden. In schweren Fällen ist
der Täter auf Antrag des Berufsverbandes zudem für
ein bis fünf Jahre von der selbständigen Ausübung des

Berufes auszuschließen. Als sehr wirksames Mittel im
Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb ist weiter die

Möglichkeit einer Publikation des gerichtlichen Urteils
vorgesehen.

Das ungefähr wären die Hauptgrundsätze des vor-
liegenden Gesetzesentwurfes, der überdies Zuständigkeits-
fragen u dergl., sowie Fragen der Haftung des Geschäfts-
Herrn für die Angestellten und der Presse für publizierte
Mitteilungen zu regeln versucht. Interessant erscheint
uns auch eine Bestimmung, der zufolge der Bund eine

Verordnung über das Ausverkaufswesen für alle diejenigen
Kantone erlassen soll, die dafür nicht bereits eigene Normen
ausgestellt haben.

Die Bundesgesetzgebung gegen den unlauteren Wett-
bewerb ist zweifellos dringlich in dieser Zeit, da die
Schärfe des Konkurrenzkampfes und geschäftliche Schwie-
rigkeiten den unlauteren Wettbewerb ganz besonders be-

günstigt haben. Dr. Germanns Entwurf ist in amtlichem
Auftrag aber ohne amtliche Richtlinien verfaßt und den
zuständigen Bundesbehörden unterbreitet worden. Unseres
Erachtens hält er sich in demjenigen Rahmen, der seine
allgemeine Annehmlichkeit ermöglichen dürfte.

St. Gallische Ausstellung 19M.
(Korrespondenz.)

Am 10. September wurde die st. gallische Gewerbe-
und Industrieausstellung eröffnet, die bis zum 2!. Oktober
dauern wird. Die Eröffnung wurde eingeleitet durch
einen mächtigen Festumzug, der besonders der Darstel-
lung heimischer Gebräuche aus dem Kanton galt. Trachten,
Hochzeiten, Wimmetfuhren, Fischerszenen, Älpfahrten, eine
Abteilung Stickerei und Trikotagen, wechselten ab mit
den grinsenden Fratzen der besonders im St. Galler
Oberland noch heimischen Holzlarven-Schnitzer.

Die groß angelegte Ausstellung vertritt in ihren ein-
zelnen Abteilungen die Landwirtschaft, Gartenbau, Ge-
werbe, Industrie und Kunst; sie umfaßt im ganzen 18
Gebäude. Wie bei einem Kunstwerke viel Wert auf die

Umrahmung gelegt wird, so hat man auch in St. Gallen
den Ausstellungsräumen größtmögliche Aufmerksamkeit
geschenkt. Die mächtigen Hallen sind praktisch und auch

von künstlerischer Seite sehr bewundernswert. Durch die

Überdachung mit Baumwolltüchern oder einem farbigen
Stoff sind die Hallen alle gut belichtet. Farbenduftig ist
der Moderaum, hell und sauber die Nahrungsmittelhalle,
mit Stoff hübsch ausgeschlagen der Raum für Textiltn-
dustrie, kälter und sachlicher der für den Maschinenbau usw.
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